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Aktualisiertes BMF-Schreiben 
zur steuerlichen Behandlung 
des Arbeitslohns nach den  
Doppelbesteuerungs- 
abkommen 
Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) hat am 
22. Dezember 2023 das aktualisierte BMF-Schrei-
ben vom 12. Dezember 2023 (GZ IV B 2 – S 
1300/21/10024:005) zur steuerlichen Behandlung 
des Arbeitslohns nach den Doppelbesteuerungsab-
kommen (DBA) veröffentlicht. Dieses ersetzt das 
(alte) BMF-Schreiben vom 3. Mai 2018 und ist 
grundsätzlich auf alle noch offenen Fälle anzuwen-
den. Das neue Schreiben des BMF ist mit 156 Sei-
ten und insgesamt 427 Randnummern (Rn) deutlich 
umfangreicher als das alte Schreiben. Wichtige steu-
erliche Neuerungen und Ergänzungen, die sich aus 
Rechtsprechung und Verwaltungspraxis ergeben 
und teilweise auch schon in anderen BMF-Schreiben 
geregelt waren, sind nunmehr aufgenommen bezie-
hungsweise zusammengefasst worden. Daraus 
ergibt sich für Arbeitgeber und Arbeitnehmende – 
zum Teil sogar kurzfristig – Handlungsbedarf. 

Im Folgenden stellen wir einige der wichtigen Ände-
rungen aus dem aktualisierten BMF-Schreiben vor: 

 

 

 

1) Bestimmung der abkommensrechtlichen  
Ansässigkeit 

Haben Entsandte sowohl im Heimat- als auch im 
Gastland eine ständige Wohnstätte, gelten sie nach 
innerstaatlichem Recht zunächst in beiden Staaten 
als ansässig steuerpflichtig. Um eine Zuweisung des 
Besteuerungsrechts für die einzelnen Einkünfte vor-
nehmen zu können, ist die Ansässigkeit nach DBA 
zu bestimmen. Für diese Ansässigkeitsprüfung sind 
persönliche und wirtschaftliche Kriterien (Mittelpunkt 
der Lebensinteressen) heranzuziehen. In Rn 14ff. 
erläutert das BMF ausführlich, welche persönlichen 
und wirtschaftlichen Kriterien für die Ansässigkeits-
prüfung heranzuziehen sind und welche Gewichtung 
diesen Kriterien unter Berücksichtigung der Gesamt-
umstände beizumessen ist. Die sechs Beispiele, an-
hand derer das BMF die Vorgehensweise der ab-
kommensrechtlichen Ansässigkeitsprüfung ver-
deutlicht, legen nahe, dass eine Verlagerung der 
DBA-Ansässigkeit in das Gastland aus Sicht der Fi-
nanzverwaltung stärker hinterfragt wird.  

Für Entsendungen aus Deutschland heraus (Out-
bound-Fall) erhöht dies den Abstimmungsbedarf mit 
dem Gastland. Wichtig ist, dass die Sichtweise bei-
der Länder übereinstimmt, um eine Doppelbesteue-
rung zu vermeiden. Arbeitgeber und Arbeitneh-
mende sollten daher eine Sachlage schaffen, die die 
Beurteilung der DBA-Ansässigkeit zweifelsfrei er-
möglicht und dies auch nachweislich darlegen kön-
nen. Die dafür erforderlichen Maßnahmen können 
von Fall zu Fall unterschiedlich sein und reichen von 
der Aufgabe des inländischen Wohnsitzes (unter Be-
rücksichtigung möglicher daraus entstehender weite-
rer Rechtsfolgen), bis hin zum Beitritt in Vereine und 
Mitgliedschaften im Gastland. 
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2) Abzug von Vorsorgeaufwendungen 

Vorsorgeaufwendungen, die mit steuerfreiem Arbeits-
lohn in unmittelbarem wirtschaftlichem Zusammen-
hang stehen, sind grundsätzlich nicht als Sonderaus-
gaben abziehbar. Unter Erfüllung bestimmter 
Voraussetzungen ist jedoch bei einigen Vorsorgeauf-
wendungen aus EU/EWR-Staaten oder der Schweiz 
doch ein Abzug möglich (vgl. Rn 95). Diese Klarstel-
lung im BMF-Schreiben erleichtert den Abzug von 
Sozialversicherungsbeiträgen, die in der EU- /EWR 
oder der Schweiz geleistet wurden, auch wenn sie 
auf in Deutschland nach DBA steuerfreien Arbeits-
lohn entfallen.  
 
Sollten Vorsorgeaufwendungen hingegen nicht ab-
zugsfähig sein, weil sie im Zusammenhang mit steu-
erfreiem Arbeitslohn stehen, ist in Rn 96 klarstellend 
erläutert, wie die Aufteilung der Vorsorgeaufwendun-
gen in einen steuerlich abziehbaren und nicht abzieh-
baren Teil vorzunehmen ist. 
 

3) Besteuerung des Arbeitslohns 
 

a) Regelungen zur Bestimmung des wirtschaftlichen 
Arbeitgebers 

Für die Frage, welchem der Staaten, das heißt Hei-
mat- oder Gastland des Entsandten, nach dem ein-
schlägigen DBA das Besteuerungsrecht für den Ar-
beitslohn zusteht, sind verschiedene Kriterien 
heranzuziehen. Eines dieser Kriterien ist das des so-
genannten wirtschaftlichen Arbeitgebers. Zur Fest-
stellung des wirtschaftlichen Arbeitgebers in Entsen-
defällen hat die Finanzverwaltung nunmehr einen 
Großteil der Regelungen aus dem BMF-Schreiben 
vom 9. November 2001 „Verwaltungsgrundsätze-Ar-
beitnehmerentsendung“ in das aktualisierte BMF-
Schreiben übernommen.  

Der wirtschaftliche Arbeitgeber ist danach – wie bis-
her – anhand von zwei maßgeblichen Kriterien zu 
ermitteln: Bei Arbeitnehmerentsendungen wird das 
aufnehmende Unternehmen zum wirtschaftlichen Ar-
beitgeber, wenn  

- der Mitarbeitende in das aufnehmende Unter-
nehmen eingebunden (Integration) ist und  

- das aufnehmende Unternehmen den Arbeitslohn 
wirtschaftlich trägt oder hätte tragen müssen 
(Kostentragung).  

Die Feststellung, in wessen Interesse die Entsen-
dung erfolgt, ist auch für die Kostentragung von 
zentraler Bedeutung. Nach dem Fremdvergleichs-

grundsatz muss die Kostentragung bei dem Unter-
nehmen liegen, in dessen Interesse die Entsendung 
erfolgt. Das neue BMF-Schreiben enthält in den Rn 
159 ff. ausführliche Hinweise zur Beurteilung der be-
trieblichen Interessenslage einer Entsendung und in 
Rn 165 ff. detaillierte Erläuterungen zur Verrechnung 
beziehungsweise Übernahme möglicher entsende-
bedingter Kosten nach dem Fremdvergleichsgrund-
satz.  

Nach Ansicht des BMF kann in der Regel davon 
ausgegangen werden, dass die Tätigkeit ausschließ-
lich im Interesse des aufnehmenden Unternehmens 
stattfindet, wenn eine Weiterbelastung aller mit der 
Entsendung in Verbindung stehenden Lohn-, Lohn-
neben- und Lohnverwaltungskosten an das aufneh-
mende Unternehmen stattfindet und bescheinigt 
wird. Verbleiben diese Kosten ganz oder teilweise 
beim entsendenden Unternehmen, wird die Entsen-
dung insoweit (auch) im Interesse des entsenden-
den Unternehmens ausgeführt.  

Darüber hinaus erlegt die Verwaltung nunmehr Ar-
beitgebern eine erhöhte Dokumentationspflicht auf. 
So hat der Arbeitgeber den Mitarbeitenden zu be-
scheinigen, in welcher Höhe Kosten weiterbelastet 
und in welcher Höhe diese vom entsendenden Un-
ternehmen getragen werden. 

Außerdem wird klargestellt, dass der wirtschaftliche 
Arbeitgeberbegriff auch für die Zwecke des Lohn-
steuerabzugs zu beachten ist, das heißt sich daraus 
entsprechende Lohnsteuerabzugsverpflichtungen im 
Inland ergeben können (vgl. Rn 168). 

Das aktualisierte BMF-Schreiben enthält jetzt auch 
ergänzende Hinweise (Rn 178 ff.) zur Bestimmung 
des wirtschaftlichen Arbeitgebers für leitende Ange-
stellte (insbesondere Geschäftsführer und Vor-
stände) und den sich daraus ergebenden Lohnsteu-
erabzugsverpflichtungen im Inland. Die Ver-
pflichtungen sollen selbst dann gelten, wenn keine 
(separate) Vergütung für diese Tätigkeit gewährt 
wird.   

b) Maßgeblicher Zuflusszeitpunkt für die Aufteilung 
von Arbeitslohn  

Vergütungen aus unselbstständiger Arbeit sind aus-
schließlich im Heimatland (Ansässigkeitsstaat) des 
Arbeitnehmers zu besteuern, es sei denn die Tätig-
keit wird im anderen Staat ausgeübt. Wird die Tätig-
keit im anderen Staat ausgeübt, verbleibt das Be-
steuerungsrecht dann im Tätigkeitsstaat (Gastland), 
wenn bereits eine der in Art. 15 Abs. 2 OECD-MA 
aufgeführten Voraussetzungen (Überschreiten von 
183 Tagen im relevanten Zeitraum, wirtschaftlicher 
Arbeitgeber oder Arbeitgeber-Betriebsstätte) erfüllt 
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ist. Dieser Grundsatz hat sich durch das aktuali-
sierte BMF-Schreiben nicht geändert. 

Jedoch wird durch das BMF-Schreiben klargestellt 
(Rn 223), dass für die Bestimmung und Zuweisung 
des Besteuerungsrechts bei Zahlungen, deren Er-
dienungszeitraum in der Vergangenheit oder aber 
in der Zukunft liegt, stets die Ansässigkeit im Zu-
flusszeitpunkt maßgeblich ist. Solche Vergütungen 
können beispielsweise Stock Options, Abfindungen 
oder auch Bonuszahlungen sein. Um eine korrekte 
lohnsteuerliche Beurteilung entsprechender Zahlun-
gen vornehmen zu können, benötigen Arbeitneh-
mer insofern insbesondere: 

• den exakten Erdienungszeitraum (zum Beispiel 
für welchen Zeitraum der Bonus oder eine Jubi-
läumszahlung für bereits geleistete Arbeit ge-
zahlt wird, Zeitraum zwischen Gewährung und 
erstmaliger Ausübbarkeit von Stock Options 
etc.),  

• den Nachweis der Arbeitstage im Erdienungs-
zeitraum (Reisekalender) für den maßgeblichen 
Erdienungszeitraum sowie 

• Informationen zur DBA-Ansässigkeit der be-
troffenen Mitarbeitenden.  

Diese Klarstellung bedeutet für Arbeitgeber und Ar-
beitnehmende einerseits einen erhöhten Adminis-
trations- und Dokumentationsaufwand und kann an-
dererseits – wenn der andere Staat auf die Ansäs-
sigkeit im Erdienungszeitraum abstellt – schlechtes-
tenfalls zu einer Doppelbesteuerung führen. 

An dieser Stelle möchten wir gern auf unseren 
GMS-Newsletter aus November 2023 verweisen, in 
dem wir das dieser Neuerung zugrundeliegende 
BFH-Urteil (vom 21. Dezember 2022, Az. I R 11/20) 
auch anhand eines Beispiels ausführlich erläutert 
haben. In der Praxis muss sich die Regelung dahin-
gehend bewähren, dass im Erdienungszeitraum 
häufig keine vollumfängliche Dokumentation der Ar-
beitstage in verschiedenen Staaten vorliegt, aus der 
steuerliche Rückschlüsse getroffen werden können.  

c) Besonderheiten für die Besteuerung von Antritts-
geldern (Signing Bonus) 

Das aktualisierte BMF-Schreiben (Rn 250) behan-
delt die steuerliche Beurteilung von Antrittsgeldern 
ausführlicher als dies im bisherigen Schreiben der 
Fall war. Ein Signing Bonus wird bei Abschluss des 
Arbeitsvertrages einmalig fällig und wird den Vergü-
tungen aus unselbstständiger Arbeit zugeordnet. Ist 
die Auszahlung des Signing Bonus an eine konkrete 
zukünftige Tätigkeit in einem bestimmten Zeitraum 

geknüpft, wäre das Antrittsgeld nach den voraus-
sichtlichen Arbeitstagen im Erdienungszeitraum auf-
zuteilen. Nach Ablauf des Erdienungszeitraums ist 
eine Korrektur der Aufteilung auf Basis der tatsächli-
chen Arbeitstage aufzunehmen. 
Auch hier ergeben sich für Arbeitgeber und Arbeit-
nehmende zusätzliche Dokumentationspflichten und 
administrativer Aufwand, um eine korrekte Lohnver-
steuerung des Antrittsgelds sicher zu stellen. Dar-
über hinaus stellen sich verfahrensrechtliche Fra-
gen, wie beispielsweise die vorläufige Festsetzung 
der Steuer im Zuflusszeitpunkt, um eine gegebenen-
falls später notwendige Korrektur der Besteuerung 
vornehmen zu können. Sofern Antrittsgelder an eine 
bestimmte Verweildauer im Unternehmen geknüpft 
sind, sollte im Idealfall sichergestellt werden, dass 
innerhalb dieses Zeitraums die Steuerpflicht der Ar-
beitnehmenden nicht in einen anderen Staat wech-
selt oder mit Wechsel der Steuerpflicht (zum Beispiel 
aus Anlass einer Entsendung) vereinbart wird, dass 
die an das Antrittsgeld geknüpfte Verweildauer mit 
Beginn der Entsendung endet.  
 
 
4) Betriebliche Altersversorgung 

Rn 378 und 379 des aktualisierten Schreibens ent-
halten erstmals Ausführungen zur betrieblichen Al-
tersversorgung. Neben der Definition „betriebliche 
Altersvorsorge“, der Verdeutlichung, welche Voraus-
setzungen für die Klassifizierung als betriebliche Al-
tersvorsorge vorliegen müssen, wird erläutert, wel-
che Zahlungen in der Ansparphase als Arbeitslohn 
klassifiziert werden, wie sich das Besteuerungsrecht 
bestimmt und wie beispielsweise eine Direktzusage 
steuerlich zu beurteilen ist. Die Zuteilung des Be-
steuerungsrechts in der Leistungsphase wird eben-
falls umfangreich erläutert. Sofern kein Versorgungs-
fall eintritt, wird auf alternative Regelungen zur 
Besteuerung verwiesen. 

Die Ergänzung des Schreibens um Ausführungen 
zur steuerlichen Behandlung zur betrieblichen Al-
tersvorsorge ist begrüßenswert, auch wenn – insbe-
sondere für Arbeitgeber- und Arbeitnehmerbeiträge 
in der Ansparphase – die besondere Herausforde-
rung der Abstimmung der steuerlichen Beurteilung 
mit dem Gastland bestehen bleibt. 

 

5) (Nationale) Rückfallklauseln 

Um zu vermeiden, dass Vergütungen in keinem der 
entsprechenden Vertragsstaaten einer Besteuerung 
unterliegen, enthalten einige DBA sogenannte Rück-
fallklausen. Mit diesen Regelungen soll verhindert 

https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/de/pdf/Themen/2023/11/gms-newsletter-november-2023-kpmg.pdf?utm_medium=email&_hsmi=2&utm_content=2&utm_source=hs_email#page=1
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werden, dass Einkünfte oder Einkunftsteile unver-
steuert bleiben. Das neue BMF-Schreiben enthält 
nunmehr in Rn 419 eine konkrete Auflistung aller 
DBA mit denen zum 1. Januar 2023 eine Rückfall-
klausel besteht.  

Darüber hinaus wurde ein Beispielsfall für die An-
wendung der Rückfallklauseln anhand des DBAs mit 
den Niederlanden und bei Gewährung der soge-
nannten 30-Prozent-Regelung zur Veranschauli-
chung ergänzt.  

Rückfallklauseln nach DBA, aber auch nach dem 
deutschen Einkommensteuergesetz (§ 50d Abs. 8 
und Abs. 9 EStG) können besondere Relevanz auch 
für weitere Länderkonstellationen haben. Dies ist 
dann der Fall, wenn das jeweilige Gastland ausländi-
schen Arbeitnehmenden, Arbeitnehmenden mit Ex-
pertenwissen etc. eine bevorzugte Besteuerung (so-
genannte special tax regimes) einräumt. 

Die Inanspruchnahme einer bevorzugten Besteue-
rung im Ausland sollte aufgrund des stärkeren Fokus 
des BMF auf die Rückfallklauseln laut DBA daher 
immer auch unter Berücksichtigung etwaiger Wech-
selwirkungen im Heimatland betrachtet werden, um 
zu vermeiden, dass eine angestrebte Begünstigung 
im Ausland eine erhöhte Besteuerung im Inland zur 
Folge hat. 
  

Fazit und Handlungsempfehlung 

Das aktualisierte BMF-Schreiben ist ein wichti-
ger Schritt, um Klarheit und Einheitlichkeit bei 
der Beurteilung von Steuerpflicht oder Steuer-
freiheit, Zuweisung von Besteuerungsrechten 
usw. zu schaffen. Allerdings enthält es auch ei-
nige komplexe Regelungen, wie die Bestim-
mung der DBA-Ansässigkeit, die Allokation von 
besonderen Vergütungen aufgrund des maß-
geblichen Zuflusszeitpunktes sowie die Doku-
mentationspflichten der weiterbelasteten Kosten 
(wirtschaftlicher Arbeitgeber). Da das BMF-
Schreiben auf noch alle offenen Fälle anzuwen-
den ist, sollten Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
prüfen, ob es (kurzfristigen) Handlungsbedarf 
gibt. 

Wir stehen Ihnen gerne zur Seite und möchten 
Sie auf unseren bevorstehenden Sonder-
WebCast hinweisen, der am 7. Februar 2024 
von 13:00 bis 14:30 Uhr stattfindet und sich mit 
den Themen des BMF-Schreibens befasst, aus 
denen sich besonderer Handlungsbedarf ergibt.  
 
Unter diesem Registrierungslink können Sie sich 
gerne für unseren WebCast anmelden: 

Anmeldung (gotowebinar.com) 

 
Einige oder alle der hier beschriebenen Leistungen 
sind möglicherweise für KPMG-Prüfungsmandanten 
und deren verbundenen Unternehmen unzulässig. 
 

https://register.gotowebinar.com/register/7324089281953202264?source=newsletter
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Sie haben Fragen oder Anregungen? Schreiben Sie uns gern. 
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